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 Veröffentlicht am 29.07.1997

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §24 Abs2;

EStG 1972 §9 Abs1;

EStG 1972 §9 Abs2;

EStG 1988 §24 Abs2;

EStG 1988 §9 Abs1;

EStG 1988 §9 Abs2;

Rechtssatz

Es tri t nicht zu, daß durch das EStG 1988 die Rechtsnatur der Investitionsrücklage als bisher nicht versteuertes

Eigenkapital, woraus sich iVm den Vorschriften zur Ermittlung des Veräußerungsgewinnes iSd § 24 Abs 2 EStG 1988

schon die Quali kation der Investitionsrücklagenau ösungsbeträge als Teil des Veräußerungsgewinnes verbietet,

verändert worden wäre.
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